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für die Verwendung von Verpackungen 
und Tanks und für den Versand. Neu 
geregelt werden gefährliche Güter in 
Maschinen oder Geräten; eine neue 
Fassung erhalten der Abschnitt zur 
Klassifizierung ätzender Stoffe und 
Verpackungsanweisungen für Lithium-
batterien. Neu bestimmt werden auch 
die Angaben im Beförderungspapier 
bei Anwendung der 1000-Punkte-Regel 
und die Durchführung von Transporten 
mit Temperaturkontrolle. Die Pflichten 
von Verlader/Befüller/Entlader und 
Fahrzeugführer werden geändert. In 
der Binnenschifffahrt (ADN 2019) wer-
den die Explosionsschutzvorschriften 
neu geregelt.

Neue Vorschriften  
für den  
Gefahrguttransport
Zum 1. Januar 2019 sind die geänderten Europäischen Überein-
kommen über die internationale Beförderung gefährlicher Gü-
ter auf der Straße, der Schiene und den Binnenschifffahrtswegen 
(ADR, RID und ADN) in Kraft getreten. Nach Ablauf der üblichen 
Übergangsphase von sechs Monaten sind die Vorschriften ab dem 
1. Juli 2019 verbindlich anzuwenden. Die Änderungen werden mit 
der kommenden Elften Verordnung zur Änderung gefahrgutrecht-
licher Verordnungen in deutsches Recht umgesetzt. Diese Artikel-
verordnung umfasst die notwendigen nationalen Änderungen in 
der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt 
(GGVSEB, Artikel 1), der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung (GGAV, 
Artikel 2) und der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV, Arti-
kel 3). Des Weiteren wird eine Gebührenanpassung der  in der 
Gefahrgutkostenverordnung (GGKostV, Artikel 4) an die aktuelle 
Kosten- und Preisentwicklung vorgenommen). 

Solange die Artikelverordnung noch 
nicht verkündet ist – sie bedarf noch der 
Zustimmung durch den Bundesrat – soll 
die Anwendung der neuen internatio-
nalen Vorschriften bei Gefahrguttrans-
porten innerhalb Deutschlands, soweit 
sie nicht mit den bisherigen deutschen 
Gefahrgutvorschriften übereinstimmen, 
von den Verkehrsbehörden geduldet 
werden.

Die Änderungen 2019
Die Änderungen des ADR 2019 um-
fassen u.a. neue oder geänderte Be-
grifflichkeiten, die Einführung neuer 
UN-Nummern und zugehöriger Son-
dervorschriften sowie neue Vorschriften 
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